
^d1 )6s OommenäLtLircs . Hofentschliessung
vom 25 Marz l ?86 , wornach bey den er¬

ledigten Abteyen , und nach Hem allmählichen
Adsterbeu der noch vorhandenen Aebte , diese
Würden durch keine neue Wahl mehr ersetzet
werden sollen ; anstatt derselben sind für die
klösterliche Zucht alle drey Jahre , in Gegen¬
wart eines bischöflichen Kommissarii , Pnorerr
zu wählen , und zur Oberaufsicht über die Öko¬
nomien der Stistgüter , die , Beobachtung der
allgemeinen Befehle , und über die Pfarrge-
schafte , wie auch die Handhabung der Ord¬
nung und Ruhe , wird in jedem Stifte , wie
es in Frankreich und Italien gebräuchlich ist,
ein geprüfter Weltpriester , oder Stiftgerstli-
cher , unter der Benennung eines Rommen-
datar , Abteils s ^ .bbe Lommcnäaraire ) ange-
stellet . Diese Aebte haben in einem Theile der
Abteyen ihre Wohnung , und beziehen aus der¬
selben , nach Maßgabe der Gtiftseinkünfte,
einen angemessenen Gehalt , nebst einem be¬
stimmten Deputate an Eßwaaren und Weine,
und können keine anderen Pfründen b ybehal-
ten . Der Ordinarius bringt sie , mittels der
Landesstelle , in Vorschlag , und wenn sie vom
Hofe die Bestätigung erhalten , werden sie
von dem Kreisamte eingesetzt , und von dem
Bischöfe dem Kloster vorgestellet , ohne übrk
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gens infulirt , oder investirt zu werden . Ihr
Geschäft besteht hauptsächlich in Besorgung
einer weisen Oekonomie , und in der Vorsehung,
für welche sie die geschicktesten Stistsgeistlichen
von Zeit zu Zeit dem Bischöfe bekannt machen,
der in Zukunft , statt der bisherigen Aebte,
das , Patronatsrecht über die Stiftpfarren
ausüben wird . Bey den Landtagen sollen statt
des Prälatenstandes von nun an die Erzbi¬
schöfe , Bischöfe , Dignitarien der Kapitel,
und die Kommendatar - Aebte den Klerus
ausmachen.

Ablässe . Allerhöchste Verordnung vom
7 May 1782 , daß über die Breven der Ab¬
lässe auch das klacirum re^ ium angesuchet
werden solle.

Ablaßbreven . Verordnung vom 19 Au¬
gust 1782 , wornach die Ablaßbreven der Welt¬
geistlichen und anderer Privatpersonen zu Er-
theilung des klacici rexu nach Hof einzusen¬
den sind.

Absentirungen , sechowöchenrlLche, dev
Räche . Hofentschliessung vom 6 August 1784,
wornach die sechswöchentlichen Absentirungen
der Rathe und Chefs bey den Stellen aufge¬
hoben sind ; doch kann der Chef in erheblichen
Fallen hrerinfaüs etwas verwiegen , muß je-
doch die Absentirungstage und die Wochen or¬
dentlich vormerken , und jährlich davon einen
Ausweis zur allerhöchsten Einsicht überreichen.

Abweisungen . Hofdekret vom 9 März
»786, wornach dieselben den Partheyen durcheinen



elnen Nathschlag auf das Gesuch selbst, oder
wenn dasselbe in Original! nicht mehr hinaus-
gegeben wird, auch eine ungestempelte Kopie
hmauszugeben ist.

Aburcheilung der Verbrecher. Verord¬
nung vom zcr Marz 1786. Um die Appella-
zionsgerichte einigermaffen in ihren häufigen
Geschäften zu erleichtern, andererseits aber
auch den Inquisiten durch die Hin- undHer-
sendung der Akten die Arrestzeit nicht ohne
Noth zu verlängern, und hiedurch den ordent¬
lichen Gerichtsbehörden die Atzungs- und an¬
dern Unkosten unnöthig zu vermehren,haben Se.
Majestät gut befunden, dem hiesigen, mit ge¬
prüften Männern in Ansehung der bürgerlichen
und peinlichen Rechtskunde versehenen Magi¬
strate zu gestatten, alle jene peinlichen Unter¬
suchungen, in Betreff welcher die Bestrafung
die Zeit eines Jahrs nicht übersteigt, selbst zu
entscheiden, und die erkannte Strafe unmit¬
telbar gleich vollziehen zu lassen, ohne derley
Inquisitionen dem Appeüationsgerichte üben
lassen zu dürfen.

Appellariorisrärhe . Hofdekret vom Z
September 1783, wornach dieselben mit Gu-
bernialräthen gleichen Rang haben.

ApochekeryremLum. Hofentschliessung
vom ZI August 1782, wornach das Apotheker¬
gremium in Wien, sammt Filialapotheken itt
Vorstädten aufzuhören hat, und jeder ordent¬
lich gelernte und geprüfte Apotheker in und .
vor der Stadt eine Apotheke errichten darf«
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Apotheken , neue . Hofresolution vom 2.
November 178 , wornach neue Apotheken vor
beschehener Visitation nicht eröffnet werden
sollen , diese Visitation aber von dem medici-
nischen Fakultatsdirektor , mit Zuziehung des
Professors der Botanik und Chemie zu ge¬
schehen hat.

Apotheken , hereinkommende . Derord-
mm Vom 21 July l ?8Z , dadurch die Einfuhr
der aus fremden Landern hereinkommenden so¬
genannten Apotheken verbothen wird.

AkatholLsche . ^Hofdekret vom iz Marz
,782 , wornach den Akathvlischen erlaubet wird,
auch fremde Pastoren aus dem Reiche , keiner-
dings aber aus Sachsen und Preußisch - Schle¬
sien , aufzunehmen ; ferner , daß die Stole nur
allein den katholischen Pfarrern gebühre , daß
aber die Akathvlischen den Meßnern und ka¬
tholischen Schulmeistern nichts zu geben schul¬
dig seyn, wenn sie ihre Kinder nicht in die ka¬
tholische Schule schicken.

Derro , vom 8 Janer 1784 , wornach die
Akathvlischen nur auf ihrem eigenen Kirchhofe
singen , und Leichenreden halten dürfen.

Detto , vom 12 Hornung 1784 , daß die
Akathvlischen zu keiner andern , als in höchsten
Resolutionen und Erekutionsinstrumenten ge¬
gründeten Abgaben an die katholische Geistlich¬
keit zu verhalten seyen.

Achau.



Achau . Hoferrtschlieffuug vom 26 Juny
5782 , wornach - iePoststazion von Achau nach
Laxenburg übersetzet wird.

Akren . HofdekreL vom 22 Juny 178H
daß von nun an sowohl bey der Regierung,
als den unterstehenden Behörden , die Gleich,
förmigkeit aller anderen Lander und Stellen
wegen Abgebung der Akten beobachtet , und
solche, wenn sie voluminös sind / in ihrer gan¬
zen Formatlänge beybehalten , und also mit den
Veylagen instruiret , oder , wenn man sie zu¬
sammenleget , solche doch nur nach der Länge
gebogen werden sollen.

Adel , auswärtiger . Hosdekret vom izi
Hornung 1784 - Da die Frage entstanden,
wie weit unter dem Ausdruck des auswärtigen
Adels , welcher Ausdruck in Rücksicht desjeni¬
gen Adels , den die Regierer ordentlicher Staa¬
ten ertheilten , keinem Zweifel unterlieget , der
von einem Reichsstande verliehene Adel zu
zählen seye ? So haben Se . k. k. ap . Majestät
erkläret : daß hierunter nur jener von einem
Reichsstande verliehene Adel gemeiner sey,von
welchem gezeigt ist , daß selber von einem Kur¬
fürsten , oder zur Adelung von kaiserl . Majestät
wegen eigens berechtigten , mit der Oomiriva
Majore versehenem Reichsstande verlieben wor¬
den sey.
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Advokaten. Hofdekret vom 25 Septem¬
ber 1732. Die Prüfung und Aufnahme der
Advokaten wird demk. k. Appellationsgerichte
überlassen,und sollen dergleichen Advokaten da¬
durch das Recht überkommen, auch bey den
höheren Stellen zu advociren, welche nach der
zeigen Verfassung dem k. k. Appellationsge¬
richte nicht untergeordnet sind.

Affen . Hofentschliessung vom 8 Decem-
ber 178l , wornach Affen, Hunde und Tanz¬
bären führende Jralianer nicht zu dulden, son¬
dern abzuschaffen, und an die Gränzen zurück¬
zuweisen sind, wie auch die mit Schaukasten,
Orgeln und Spielwerken hieher kommendenAusländer.

Agenten . Hofentschliessung vom 17 Okto¬
ber 1785, wornach den königlichen und landes¬
fürstlichen Städten , eigene Agenten zu hal¬
ten verboten, zugleich auch anbefohlen wird,
derselben Bestallungen in Ersparung zu brin¬
gen, und die schon bestehenden abzuschaffen.

Almosengelder . Hofdekret vom 8 July1784, wornach verordnet wird, daß auf die
aus dem hierlandigen Armen- und Stiftungs¬
fond ertheilt werdende Almosengelder kein Ver¬bot, oder Ceffion angenommen, auch, im Falle
ein derley Almosen von jemanden verschrieben
würde, hierauf bey keiner Gerichtssteüe eine
Assistenz erthellt werden solle.

Al-



Altttsseirsammlung. Allerhöchste Verord¬
nung vom iz September 1782, wodurch allen
Mönchen, die nicht eine ausdrückliche Befug-
nlß aufweisen können, das Almosensammeln
verboten wird.

Alumnen . Hofdekret vom 16 März 1/86,
daß für die in das Generalseminarium präsen¬
tieren Alumnen, wenn sie von schwachen Ta¬
lenten sind, die Unkosten ersetzet werden müssen.

Anstellungen. Hofentschliessung vom 2Z
August 784, wornach die Anstellungen zu
wirklichen Aemtern sowohl, als zur Praxis
UNd Akzeß , NUr Mit dem Oalculo Ltuäiolum
primL(N3618 versehenen Partheyen verliehen
werden sollen.

Ancrmonium. Hofdekret vom ZI Marz
1785' daß der Einf'lhrszoll für das rn Ungarn
erzeugte Antimonium von 48 Kr. auf 12 Kr.
pr. Centen herabgesetzt werden,' das auslän¬
dische Antimonium aber mit 48 Kr. belegt
bleiben solle.

Arbeite - und Rettungshaus . Hofreso¬
lution vom,6 April 1785, wornach dasselbe
von dem Magistrate, als Grundobrigkeit, un¬
ter Aufsicht der Stiftungsdirektiyn und der
Regierung, geleitet werden soll.

Arbeiter der Militärökonomie . Ver¬
ordnung vom 2 Juny 1737, daß die für die
Militärökonomie arbeitenden Prvfeffivnisten,
Hey Arrest und Verlierung der Lieferung, den
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Ober - und Unteroffizieren kerne Geschenke an¬
dreren und geben sollen.

Arme . Hofentschlieffung vom z July 1782,
ivornach Se . Majestät befehlen , daß Leib- und
Wundärzte , Apotheheker und Hebammen in
Krankherrsfallen den Armen nach Erfordernis
deyspringen sollen.

Armeninstirut . Appellationsdekret vom
24 September 1784 , worin verordnet wird,
daß rn jenen Fällen , wo das Armeninstitut zum
Erben eingesetzet wird , solches allemal der Mit-
denstiftungshofkommission , bey welcher die Ar-
meninstitutsangelegenheiten besorgt werden,
gleich bey Bekanntwerdung des Sterbfalls an¬
gezeigt werden möchte , damit sie diesfalls das
Notlüge ungesäumt fürkehren , und erforderli¬
chenfalls die betreffenden Verlassenschaften in
Sicherheit bringen , auch die Hofkammerpro-
kuratur wegen schleuniger Zuendebringung der
vorkommenden Verlafferrschafts - Angelegenheit
anweisen könnte.

Dereo . Verordnung vom i Hornung 1784,
Die Seelsorger auf dem Lande sollen den Ge¬
meinden den Vortheil des Armenverpflegsin-
stituts und die Vereinigung mehrerer Gemein¬
den in einem Hauptbezirk wohl begreiflich zu
machen trachten.

Detto . Hoftesoluzion vom 16 April 1787,
nwrnach die Armeninstituts - Besorgung der
Stifrungsoberdirettion und Landesregierung
obliegt.

Arse-
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Arsenalgraben . Verordnung vom 17 Okto¬
ber 1782 , wornach der Arsenalgraberr , so zur
Legung des groben Geschützes adaptiert wor-

. - en , von den herumliegenden Hausinhabern
wegen Hineinwerfung des Unraths rein gehal¬
ten werden solle-

ArsenLkumsVerkanf. Verordnung vom ZI
August 1781 - Der Ln dem Ganftatspatente
vom r Inner 1770 im 7 §. z Hauptstück ent¬
haltene Verbot wegen der Zubereitung der
giftigen Mäusezelteln von verschiedenen Leuten
wird erneuert , und ihre Zubereitung , die dar¬
um notßwendig ist , weil sich die Leute oft der
Mause und Ratten in ihren Wohnungen,
Scheuern und Schüttböden nicht erwahren
können , den sämmtlichen Apothekern unter
eigener Dafürhaftung aufgetragen.

Assistenz (General - ) . Negierungsdekret
vom 5 Oktober - 78 - , wornach in Zukunft die
GeneralasWerrz niemanden mehr verwilliget
werden solle.

Afflstt'nzlerstrmg. Hofdekret vom ZO Inner
178z , wornach , wenn die Affrstenzleistung wi¬
der die stützigen Unterthanen vom Militär be¬
schicht , dem gemeinen Manne täglich z Kr . ,
dem Officier das Unterkommen und der Un¬
terhalt von der Obrigkeit ohne Entgelt der
Unterthanen zu verschaffen ist.

Aufgabe auf die Post der gerichtlichen
Expeditionen Appellationsdekret vom rz April
1784 . Ge . k. k. ap . Majestät haben , um in
renen Geschäften, welche von Appellationsge-

rich-
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richten , oder ersten Instanzen auf der Post
aufgegeben werden Ordnung und Genauigkeit
einzuführen , mittelst Hofdekrets 66 . 15 , Sc
xr ^ s. 22 , dies anzubefehlen geruhet : daß i)
die Aufgabe auf die Post nur an demjenigen
Tage geschehen solle, auf welchem die von dem
Gerichte der Post aufzugebenden Stücke auch
Mausen können , d̂anrit diese gerichtlichen
Stücke von Seite des Postamts auch in die
Korrespondenz genommen , und der Aufgab-
schein mir dem Postamtsprotokolle gleichlau¬
tend sey , und andurch allen Mißdeutungen
ausgewichen werden möge ; 2 ) solle der Ge¬
richtsdiener , durch welchen die Aufgabe auf
die Post besorgt wird , ein von dem Expeditor
der Gerichtsstelle verfaßtes Verzeichniß von
allen , an selbem Tage der Post aufzugebenden
Stücken mit sich bringen , und dem Postamte
vorlegen , damit dasselbe nach befundener Rich¬
tigkeit dieses Verzeichnisses gegen die übernom¬
menen Stücke dasselbe unterzeichne , und da¬
durch den richtigen Empfang bescheinige , wel¬
chen Amtsschein der Gerichtsdiener sodann
dem Expeditor zurückzubringen hat.

Aufputz Ln Rirchen . Hofentschliessung
vom 14 May 1782 , wornach der übermassige
Aufputz und Beleuchtung in Kirchen , Kapellen,
und bey den Heiligen in Privathausern verbo¬
ten ist.

Aufwand der Beamten . Hofdekret vom
22 Janer 1784, wornach Se . Majestät befeh¬
len, daß über das Betragen und den Aufwand

der
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-er Staats - und Kassebeamten ein wachsames
Aug getragen werden solle.

Auscultanten ( Rarhs - ) . Hofdekret vom
27 Hornung 1784 , wornach alle Gerichtsstel¬
len , wo Auscultanten bestehen , bekehret wer¬
den sollen , Daß die Auscultanten zwar ausser
dem Rathe den Rathen an die Hand gehen,
zur Aushilfe dienen , und unter ihrer Leitung
sich ausbilden sollen ; dagegen nur der wirtli¬
che Rath das Referat führen könne , und . wenn
er sich auch eines Auscultantens zu Kormirung
des Extrakts , ja selbst zu Verfassung eines
Voti gebrauchet hatte , nur der Rath , keiner-
dings aber ein Auseultant , in dem Gremio
zu referüen habe.

Detto , vom 25 Iuny I " 84 , wornach die
Auscultanten , ohne Ablegung eines Erdes . mit
der lediglichen Angelobung der Verschwiegen¬
heit sich zu begnügen haben.

Ausspielen . Regierungsverordnung vom
2Z May l ?8z,  wodurch das bisher üblich ge¬
wesene Ausspiclen des sogenannten Kriege ! -
und Hafnergeschiers auf öffentlichen Jahr¬
märkten und Kirchtagen in allen Städten,
Markten , Dörfern und allen Orten Hey schar-
fester Strafe abgeschaffet wird.

Austrieb des Viehes . Verordnung vom
Z Juny 178Z,  daß der Austrieb des Viehes
unter dem Verbot wegen Feyerung der Sonn-
und Feyertage keineswegs begriffen sey ; nur
habe man zu sorgen , daß die Halter , oder Hü¬

ter



t -r abwechslungsweise den geistlichen Unter¬
richt erhalten.

Ausräucherung der Häuser . Verordnung
dom 27 November 1785 , dadurch die bisher
gewöhnliche Ausräucherung - er Häuser an den
Vorabenden der Weihnächte » , des Neujahrs
und des Festes der heil , drey Könige eingestel¬
lt wird.

Auswanderungspatencs - Erläuterung.
Hofresolution vom 24 September 178s , wor¬
nach das neue Auswanderungspatent nur auf
dieEingebohrnen,und aus jene , die einen zehn¬
jährigen Aufenthalt in den k. k. Erblandett
Vollstrecker haben / zu verstehen ist.

Auswanderer . Hofentschliessung vom 4
Jäner 1786 , wornach Ge . Majestät zu ent¬
schließen geruhet / daß elende und krüppelhafte
Auswanderer bey ihrer Betrettung im Reiche
lediglich ihrem Schicksale zu überlassen , und
sofort auf ihre Zurücklieferung keine Unkosten
zu verwenden seyen- -

B. P.

PapLermacher . Verordnung vom 5 May
178 l , wornach den Papiermachern eingebunden
wird / ein achtes und brauchbares Papier zu
den Spielkarten zu erzeugen.

Baden , Hofentschliessung vom io July
1781 , wornach das Baden in der Donau,
oder am fliessenden Wasser , dann das Auswa¬

schen
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